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Der Aamxf um - Kind.
von Ginil Mnrtz», Pfarrer, Töst.

Im »ördlichsien Kanton der schweizerische» Eidgenossenschaft liegt, von einem
Kranz Rebbergen umgeben, die stattliche Gemeinde U. Sie hat zwei Kirchen und
eine fleißige, von guter alter Sitte getragene, vorwiegend bäuerliche
Bevölkerung.

Hier in Toß wohnte seit einen: Jahre ein Bürger obiger Gemeinde,
namens R. Derselbe hatte im Jrühjahr 1917 von seinen 2 in der Heimatgemeinde
versorgten Knaben den Einen ans Wunsch wieder cheimnehmen dürfen. Die
Herausgabe des siiiugern aber wurde vorläufig verweigert, und zwar siir so lange,
bis Pater R. seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Heimatgemeinde
(für die aufgelaufenen Pflegekosten) nachgekommen sei.

Immerhin fragte der Gemciuderat II. ansangs August 1917 hier ans ob

man einen: Gesuche des Paters um Herausgabe des zweiten Knaben eventuell
entsprechen könnte, allerdings eben nur, wenn R. seinen bisher vernachlässigten
Vaterpflichten nachträglich noch in genügendem Maße nachkomme. Er habe seinein
seit Oktober 1918 in U. versorgten Knaben sozusagen nichts nachgefragt, und auch

in.finanzieller Beziehung wenig oder nichts geleistet.
Stach genauer Eiusirbtuahme in die Jamilenverhältnisse des R. und nachdem

der „Beklagte" uns gebeten, seine Sache an die Hand zu nelunen, konstatierten wir
folgenden Tatbestand:

Am 18. August 1919 starb die erste Iran des R. unter Hinterlassung von zwei
Knaben, geboren 1998 und 1998. Nachdem dieselben drei Jahre laug von der
alternden Großmutter atme fremde Hülfe auferzogen worden waren, kamen sie

auf Gesuch derselben in die Henuatgemeiude N. und wurden daselbst van der
zuständige:: Armenbehörde zwei Banerufaniilien in Pflege gegeben. Die
Versorgung erwies sich in beiden Jällen als gnt und zweckmäßig und gab zu Klagen
nicht Anlaß. Die lleberführung der Knabe» fand an: 8. Oktober 1918 statt, der
Vater erklärte sich damit stillschweigend cinversiauden. Ein Entzug der
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Elke r n r e ch te, b e z w. dor olto r Ii ch o n V o r f ü g n n g s g e to a l t
g e g o n ii dor d e m V a t o r Rb h a t 11 i o st a t t g e f u n d en, alio lag
offenbar dazu kein genügender Grund vor, oder die Behörden von kk, haben
von Anfang an diese Voraussetzung für eine vertraglich rechtsgültige Versorgung
zu wenig beachtet. In Betracht fiel aber offenbar das Moment, daß ein Entzug
der vormnndschaftlichen Gewalt aus Persönlichen oder moralischen Gründen
lArt, 2llö Z, G, B.) als nicht notwendig und gerechtfertigt erachtet wurde.

Ter alleinstehende Vater R. hat nun allerdings in den ersten 4 Jahren der
Versorgung finanziell für die zwei Knaben sozusagen nichts geleistet und hat sich

damit eine Inkorrektheit zu schulden kommen lassen, die ihm seitens der Heimat-
geineinde II, gehörig angekreidet wurde. Als Entschuldigung für ihn mögen
die durch den Krieg verursachten Arbeitsverhältntsse, die zum Teil durch Krankheit

verursachte Arbeitslosigkeit, sonne der Umstand gelten, daß er feinen Knaben
direkt oder indirekt (durch Verwandte) etwas an Kleidungsstücken znokmmen ließ
und über deren Befinden immer orientiert blieb,

Im Herbst 191ti begab sich Vater R. persönlich nach kl,, um den beiden
Pflegefamilien zuhanden des Genieinderates mitzuteilen, daß er sich demnächst
mit der Schwester seiner ersten Frau wieder verehelichen wolle und dann bei
geordneten Familienverhältnissen seine Heiden Knaben wieder zu sich zu nehmen
gedenke. Beide Pflegefamilien billigten d a m a I S diesen Plan, Als R, sich Ende
April All7 wieder einen eigenen Hausstand gegründet hatte, gab dann auch
der eine Pflegevater i m E i ii v e r st ä n d n i s mit de m G e m e i n d e r a t
U, iul Fniii den bei ihm versorgten (ältern) Knaben dem rechtmäßigen Vater
zurück: der andere Pflegevater dagegen verweigerte plötzlich die Heransgabe
und fand für sein Vorgehen auch beim Gcmeinderat Schutz: diese Behörde fand,
der jüngere Knabe habe gleichsam (wie sich nachher herausstellte) als „Pfand"
in U. zu verbleiben, Offenbar sollte derselbe als Kompensationsware für all-
fällige Kostgeldfordernugen beim Vater dienen und den Letztern für die
Zahlungswilligkeit reif machen. Wir haben übrigens die Rückerstattnngspflicht des

Vaters nie beftrittrn oder angezweifelt.
Auf Grund dieser Erhebungen und Beobachtungen schrieben wir am 11,

August 1917 nach U. als vorläufige Autwort folgendes'
Tie Eheleute R,, ihr Verdienst und ihr Verhalten lassen es ratsam

erscheinen, daß ihnen auch der zweite (jüngere) Knabe wieder zurückgegeben
werde. Wir glauben, die Familie gebe weder in moralischer noch in
ökonomischer Hinsicht zu Bedenken Anlaß und wir empfehlen aus Gründen familiärer
Natur die baldige Rückgabe, Wenn Vater All seinen Pflichten bisher (seit 191ll)
nicht genügend nachgekommen sei, so sei es dennoch nicht angängig, die Heimgabe

des zweiten Knaben au die Bedingung zn knüpfen, daß der durch mus
vertretene Rekurrent v o r e r st allen seinen versäumten finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen habe. Nachdem ihm nun seit seiner Wiederverheiratnng die
Möglichkeit geordneten familiären Zusammenhaltes wiedergegeben und fein väterliches

Pflichtgefühl in dem Wunsche um Heimnalnue der Kinder wieder deutlich

zn Tage trete, würde die Gemeinde kl, in einem Nekursfall Wohl kaum Recht
bekommen.

ll, gab lange keine Autwort, Wir mußten fast den Eindruck bekommen, es

habe sich überhaupt nur um eine Anfrage gehandelt, für welche die Antwort
nicht bei uns, wohl aber beim Gemeinderat II, schon zum voraus bereit lag.
Es wird nur entsprochen, wenn Vater R. sich in irgend einer finanziell annehmbaren

Form zum Loskanf entschließt. Am ll, November 1917 gelangten wir
au die kantonale Armendirektion in Sch, mit der Bitte, sie möchte die Behörde
in U. zu einem Bescheid veranlassen.
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Solches geschah und au? 29. Dezember ging uns der nicht gerade weihnachtlich

klingende Bericht zn, daß Vater R. auf eine Zuschrift vom Dezember >916
mit der Aufforderung Beiträge an die Auslagen für die Knaben zu leisten,
noch nie geantwortet habe uni» daß diese Ausgaben bis 31 Dezember 1916 nicht
weniger als Fr. 1113.36 betrügen.... Und »veiter: „Der Genieinderat beharrt
nnil vorläufig auf dem früher angenommenen Standpunkt und verlangt vor
allem, daß sich der Vater R. erkläre, wie viel er an die bereits erwachsenen
Auslagen leisten will n n d i m F e r n e r n welchen Beitrag er leisten will an die
Entschädigung, welche die Pflegeeltern verlangen, wenn ihnen der Knabe jetzt
entzogen werden sollte. Die Forderung der letzter?? lautet in diesem Falle auf 1 Fr.
.Hostgeld Pro Tag seit 3. Dktober 1613.

„Es wäre dies jedoch ein Vertragsbruch, den die hiesige Armenbehörde nicht
ohne weiteres vornehme»? will und de»? der Hülfsvercin Töß mit Recht nicht
verlangen kann. Wir betonen, daß sich der betreffende Knabe an seinein
gegenwärtigen Kostort Wohl und zufrieden fühlt nndabjolnt nicht zu seinem Vater
und der Stiefmutter zurückkehre»? will." - Die Armendirektion pflichtete diesen

Ausführungen vorläufig bei, hielt es aber mit nns für angezeigt, wenn noch
direkte mündliche Verhandlungen mit den Behörde»? i»? U. könnte?? eingeleitet
werden. Am >6. Februar reiste?? Vater N. und ich nach U. Der Herr Gemeindeschreiber

schickte uns zum Präsidenten und dieser gab uns mit ausgesucht amtliche??
Geberden zu verstehe??, daß wir beim Armenreferente» an die richtige Instanz
gelangen dürften. Der war zu Hanse und gab Audienz. Zur Vervollständigung
und Belebung der zeitweise sehr temperamentvoll geführte?? Verhandlungen trug
namentlich der von nns herbeigewünschte Pflegevater des noch in tl. versorgten
Knaben vieles bei. Der Herr Armcnreferent bestritt energisch, daß es der
Gemeinde irgendwie nms Geld zu tun sei, sie wolle ja de»? Knaben bis zur Konfirmation

hier behalten, speziell weil es ihr an dessen richtige»? Erziehung liege.
Für letztere biete der Vater nach seinem bisherige»? Verhalte»? keine genügende
Gewähr und die Verhältnisse i»? einer Baucrngemeinde seien moralisch gesunder
und erzieherisch günstiger als die Verhältnisse eines Jndnstrieortes nsw. Es
tonne also keine Rede davon sei»?, daß eine gütliche Einigung zustande komme,
es sei denn, Vater R. zahle. Es half nichts, daß ich an Hand des vom Pflegevater
siegesbewußt vorgehaltenen (undatierten) Vertrages ans dessen Rechtswidrigkcit
und Ungültigkeit hinwies, »veil ja der rechtmäßige Inhaber der elterlichen Gewalt,
zu einer derartige??, zeitlich bis zur Konfirmation ausgedehnten Versorgung
»ic seine Zustimmung gegeben habe. Mai? ging auseinander, ohne daß irgend
m einem Punkte eine Einigung erzielt worden wäre.

lieber den Inhalt dieser Versorg?i>?gsverträge noch folgendes. Es Ware»?
solche mit beide?? Pflegeeltern abgeschlossen worden, wahrscheinlich aber erst, als
der Pater Aliéné machte, die Knabe»? heimznnehmen. Der Vater erhielt dann
auch im Winter 16.17 eine Aufforderung, »nach U. zu kommen behufs Unterzeichnung

dieser Verträge, erklärte aber, er nehme seine Kinder demnächst heim, und
verweigerte die Unterschrift. Die Pflegefamilie des älter?? Knabe?? verlangte für
denselben? nichts, für den? jünger?? wurde seitens der Arnnenbehörde eine tägliche
Entschädigung von 36 Rp. bis zum 13. Altrsjahr (nachher nichts mehr bis zur
Konfirmation) vereinbart. Wie die Behörde bei diesen Ansätzen zu de»? eingangs
erwähnten Forderungen kau?, ist uns noch nie recht klar geworden, doch haben
w?r über diesen Punkt auch keine Auskunft verlangt. — Es folgte der dritte Akt:
di e direkte»? Verstand! u »? g e »? in it de m C h e s d e r kantonalen

A r n? e?? d i r e k t i o n in T ch.

Am 21. Februar a. o. ließen wir unter ausführlicher Darlegung der
Verhältnisse und Verhandlungen an die Armendirektion eine Eingabe abgehen, in
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Welcher folgende Punkte ihr zur Erwägung anheimgestellt wurden' Es scheine

uns unkorrekt, wenn nun die Heinwtgeuwine kl. den Puter R. für sein zeitweise
ungenügend bekundetes Interesse für die beiden kinder wit der rechtswidrigen
Zurückhaltung des einen Knaben bestrafen wolle und ihn zugleich in seinen bisher

nicht beanstandeten Elternrechten verkürze. Die Armenbehörde kl. habe bisher

n i e den Beweis erbracht noch zn erbringen versucht, daß R. auch seht nach

seiner Wiederverehelichung seinen Paterpflichten in moralischer oder ökonomischer
Hinsicht nicht nachzukommen imstande wären es liege aber tatsächlich in dieser
-Beziehung kein zureichender rechtlicher Grund vor, dein Petenten sein Kind länger
vorzuenthalten. Es müsse auf die Eltern einen peinlichen Eindruck mache», wenn
sie in dieser Art rechtlos und moralisch nicht vollwertig erklärt würden.

Der ältere Knabe, für den der Versorgungsvertrag hinsichtlich Dauer offenbar

gleich lautete, wurde mit Einwilligung des Gemeinderates vom Pflegevater
ohne Entschädigung und ohne finanzielle Vorbehalte herausgegeben!
war in diesem Falle der „Vertrag" kein prinzipielles Hindernis, warum sollte
er es beim jüngern stund Es iei doch ausgeschlossen, daß einwandfrei
f e st g e st e l l t e EIte r n r e ch te du r ch derartig e F order n n g e n

f ii r A r m e n u n t e r st ü h u n g ill u s o r i s ch g e m a ch t w erden kön -

n e n.
Wir stellten sonach an die kantonale Armendirektion die R e ch t s b i t t e,

der Knabe sei seinem Vater ans 1. Mai herauszugeben, die all fälligen Forderungen

der Heimatgemeinde ans dem Zivilwcg geltend zu machen.
Zu unserm nicht geringen Erstaunen bekamen wir vom Herrn Armendirektor

abschlägige Antwort, der Standpunkt der Heimatgemeinde wurde geschützt. Zwar
trug die Zuschrift noch nicht den Eharakter und die Kennzeichen eines rechtlich
begründeten Rekursentscheides, es war einfach eine längere „Mahnung" an uns,
auf eine weitere Verfolgung der Anlegegenheit ans folgenden Erwägungen
zn verzichtein ES halte im Kanton Sch. schwer, für derartige Kinder gute und
geeignete Kostorte zu finden und die Armendircktion würde sich diese Aiifga.be
selber noch erschweren, wenn sie im vorliegenden Fall kurzerhand nachgebe. Es
würden sich dann kaum mehr Pflegeeltern finden lassen, sobald bekannt werde,
daß seitens der Oberinstanzen deren Rechte nicht besser geschlitzt würden. Boni
Standpunkt des formalen Rechts aus gesehen, dürsten wir recht habe», aber es

bandle sich hier nicht allein um die seht so stark betonten Eltern rechte, sondern
vor allem um Eltern P f I i ch t c n deren Erfüllung diesmal fraglich sei. Die
Stellungnahme der Armendircktion sei diktiert einzig von der Rücksicht auf die

wahren Interessen des Kindes, und letztere würden in einer gesunden und
einfachen bäuerlichen Umgebung besser gewahrt als in dem gefahrreicben Milieu
einer industriellen Ortschaft. Außerdem herrsche ein Mangel an landwirtschaftlichen

Arbeitskräften und sei es nicht wünschenswert, daß alles nur für die Fabriken

erzogen werde. Die Zivilansprüche der Pflegeeltern könnten zwar rechtlich
geschützt, aber praktisch Wohl kaum zur Erfüllung gebracht werden. Dies in der
Hauptsache die Gesichtspunkte, welche die Armendirektion in ihrer schriftlichen
(später auch.noch in einer mündlichen) Verncbmlassung geltend machte.

Der Vorstand des Hnlfsvcreins, dem ich diese Erpektorationen des Herrn
Armendirektors in der Sitzung vom ldl. April vorlegte, ließ sich nicht so leicht
imponieren. Man verurteilte allgemein diese Art, in Form von überflüssigen
Ratschlägen sich um eine wichtige Rechtsfrage herumzudrücken und damit die

Angelegenheit neuerdings auf die lange Bank zn schieben. Die gänzliche Bei-
seitelassung der in Frage stehenden. Nechtsmomente.und die. so Prägnante
Verteidigung der ..gesunden ländlichen" Verhältnisse im Gegensatz zu einer leichthin
Wenigstens vorausgesetzten Unmoral der industriellen Gegenden berührte peinlich
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mud lief; fast de» Verdacht auskommen, ed ivürden hier zu nngiinsten des Rechts
Rsiicksichtcn getragen, deren Berechtigniig >»ir unter den obwaltenden Verhältnisieii
mit allem Grund »ichr aiizuerkeimen braiiwten.

Ain 29. April schrieben nur an die Armeiidirektion, wir seien zum einstimmigen
Beschtriß getaugt, es s e i n n s e r V e g e l> r e n >; m H e r a n s g a d e d e s

Knaben in vollem II in f a i, g e a n s r e el; t z n e r h a l t e n und im
Fall der Verweigerung oder Verzögerung der Heransgabe.sei unverzüglich der
R'eknrs an die obern Instanzen einzuleiten. Alle Rcitglieder unteres Vorstandes
hätten übereinstimmend tonstatiert, das; im vorliegenden Falle jene
Voraussetzungen der Arinenidirekiion nicht ,zuträfen. Wir brächte» den; Rinderschntz im
.sianton Zürich sicher soviel sinteresse entgegen, wie es im chanton Sch. der Fall
sei, und erklärten nns nach Eiiigang des definitiven Entscheides bereit, den
sinaben am 2. Mai abzuholen. Solchen Widerstand und solchen Mangel an
Untertänigkeit hatte der Herr Armendirektor in Sch. nicht erwartet. Er verlor
die Fassung. Er wurde nervös. Wir wollen ihn mit der Veröffentlichung seines
in überaus gereizten; und gehässigem Tone abgefafsie» Antwortschreibens nicht
kompromittieren. Ein RegiernngSrat ist ja schließlich auch nur ein Mensch, und
als solcher von Menschen und für Menschen gewählt.

Er bestritt nnS Plötzlich die i! o in P e t e n z, in dieser Sache zu reknrrieren,
erklärte auch, er werde keinen von nns eingereichten Rekurs mehr beantworten,
lasse sich von uns keine Reknrsdrohnngen und Friswnsetznngen gefallen mW.
Unsere vorläufige, aber prompte Antwort lautete; „Nachdem Sie bereits seit
längerer Zeit mit nns in dieser Sache amtlich verkehrt und nie mit einer Silbe
die K o iii P e t e n z e i u r e d e geltend gemacht, noch von »ns Vollmacht verlangt
habe», kommt sihr Plötzlich auftretender Formalismus einer Rechtsverwcigerung
gleich, die wir uns unmöglich können gefallen lassen. Wir müssen aus sihrem
Verhalten alle die sionseqnenzen ziehen, die sich daraus ziehen lassen."

Ter Form zuliebe ließen wir nns nun von R. eine genane Vollmacht anS-
stellen. Nachdem eine Persönliche Unterredung mit dein unterdessen wieder
beruhigten Armendirektor wieder resultatlos verlaufen, weil derselbe „die
Verantwortung für die von nns gewünschte Maßnahme nicht auf sich nehmen" wollte,
folgte am N Juni unser N e k u r s an die Regierung des KantonS
Erb. Unter Wiederholung und ausdrücklicher Betonung unserer der Armen-
direktion schon vorgetragenen Rechtsgriinde und Tatsachen fielen dabei noch
folgende speziellen Punkte in Betracht;

l. sin den Antworte» der Armendirektion sind die r e eh t l i eh e » M o m ente,
entschieden zu wenig gewürdigt worden. Ihrerseits wird nun wieder aus
vergangenen Tagen eine jetzt noch bestehende moralische Tisgualifikation des VaierS
R. in Anschlag gebracht, trotz des bereits dem ersten Rechtsbegehren beigelegten
Zeugnisses des hiesigen Gemeinderate?, das folgenden Wortlaut hat;

„Sie unterzeichnete Genieindebehörde bezeugt hieniit, daß E. A. R.,
Werkzeugschleifer, voit U., der seit t. Mai Ulf? mit seiner Familie in hiesiger Gemeinde
wohnhaft ist, in bürgerlichen Rechten und Ehren steht und einen guten Leumund
besitzt. Er lebt mit seiner Frau in gutem Einvernehmen und iß moralisch und
ökonomisch wohl in der Lage, seine l.tinder in richtiger Weise zu erziehen, auch
seine Frau ist eine einwandfreie, rechtwhaffene Person und sind beide Eltern solid
und arbeitsam. ES stellt durchaus nichts im Wege, daß der von der heimatlichen
Armenpflege versorgte. Knabe Ernst den Eltern übergeben werden kann, wo er
gut Malten sein wird." Mnterschriften.)

Töß, den 19. März 1918.
situ vorliegende;, Fall sind klar ausgewiesene Elternrechte, verletzt worden,

insofern als deren Besitz und Ausübung nicht durch finanzielle Verpflichtungen
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oder Gegenleistungen in diesen? Maße beeinträchtig werden dürfen. — E i n e

formell gültige A b in a ch u n g, den Knaben bis zur Konsirniation dem

Pflegevater zu überlassen, b e st e bt nicht, jener „Vertrag" besitzt in eone-rota
keine Rechtsgültigkeit.

2. Ten? mehr pädagogischen Einwand betreffend die gesunden ländlichen
Verhältnisse steht, abgesehen von den Erwägungen rechtlicher Art, die R ü cl s i cb t

auf die F a m i I j e nnd deren Znsammenhang gegenüber. Es ist nicht von
guten?, wenn der Knabe seinen rechtmäßigen Eltern? nnd seinen? Bruder ?>? einer
Weise entfremdet wird, die vom familienrechtlichen und erzieherischen Standpunkt
aus keineswegs günstig zi? nennen ist. Sodann ist der Vater hier in der Industrie
tätig, die Schnlgelcgenheiten sind günstiger als in ll. und es wird dem Vater jetzt
niemand den Vorwarf machen könne??, daß er den Knaben erst zurückverlange,
nachdem er ihn? etwas helfen könne. Beim älter?? Bruder sind seit seiner Rückkehr

zu den Eltern erzieherische Mißerfolge oder ungünstige Einflüsse nicht zu konstatieren.

Z. Tie Einrede, es werde der Armendirektio» schwer fallen, nach erfolgter
„Freilassung" dieses Knaben wieder Pflegeeltern zu finden, fällt rechtlich außer
Betracht. Sie soll sich darüber freuen, daß es immer noch Eltern g?bt, denen es
eii? e r n st e S A i? l i e g e n i st, ihre Kinder, sobald sie dies imstande sind, der
Heimatgcmeinde wieder abzunehmen.

I. Tie Frage, ob und in welcher Form der Pater R. zur Zahlung einer Aus-
kanfssumme kam? angehalten werden, wird dem Ermesse?? der Rekursinstanz
überlasse??."

An? k. Juli hat die Regierung unsere Beschwerde „in der Hauptsache" als
b e g r n n d e t g t g e h e i ß e und d i e A r m c b e h ö r d e ll. a g e -

w i e s e i?, de n K n a b e n d e m B e s ?h w e r d e f i? h r e r h i a u s z g e -

b e n. Tie Gclteicdi'.iachnng der Ansprüche der Heimatgemeinde und des Pflegevaters

gegenüber den? Kindsvater wird auf den Zivil >?> c g verwiesen. - -- Ter
Knabe ist anfangs August, also genau ein Jahr nachdem die Sache bei uns
anhängig gemacht wurde, zu seinen Eltern zurückgekehrt.

Ans dem Tispositiv des RekursentscheideS sei noch nachgetragen?? „Materiell
ist festzustellen, daß Vater N. sich in finanzieller Beziehung seiner Kinder in den

Jahren 1918 18 jedenfalls sehr wenig angenommen hat. Tabei mag
dahingestellt bleibe??, ob er hiezu möglicherweise nicht in der Lage war. Auch bis
heute hat er nicht die geringste Miene gemacht, der Gemeinde an die Versorgungskosten

irgend eine?? Beitrag zu leisten. Taß unter diese?? Umständen die
Meinung Platz greise?? konnte, es sei den? Vater hauptsächlich darum zu tun, die .Kna¬

be?? zur Beistenerung in seinen? Haushalt heranzuziehen, ist verständlich. (Z
Tatsächlich war es im Kanton bisher üblich, Kinder, deren Versorgung aus irgend
einen? Grunde nötig wurde, bis zur Konfirmation'den Pflegecltern zu überlassen.
ES erscheint auch unbillig, Pflegeeltern ein Kind, welches sie in selbstloser Weise

zur Erziehung übernehmen, in den? Alter, wo es ihnen als Entgelt für die gehabte
Mühe kleine Handreichungen leiste?? kann, zi? entziehen.

Tie Frage, ob über die Versorgung ein rechtsgültiger Vertrag abgeschlossen

worden sei, ist daher vom Standpunkte der Billigkeit ans von untergeordneter
Bedeutung. Nachdem aber emmrolo ei?? Entzug der Elternrechte nie stattgefunden

hat und außerdem der Beweis erbracht ist, daß Vater R. in seinen jetzigen
Verhältnissen für eine richtige Erziehung seiner Kinder Gewähr bietet, besteht,
auch wenn ein rechtsgültiger Vertrag vorliegen würde, keine gesetzliche Handhabe
dafür, dein Kindsvater seine Kinder vorzuenthalten. Tainit wird allerdings die

Pflicht deS Kindsvaters, für die Kosten des Unterhaltes und der Erziehung der
Knaben Rückvergütung zu leisten, in keiner Weise alteriert. (Art. 289 Z.G.B.)"
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Ein rechtlich ganz ähnlich liegender Fall betrifft ein seit zirka 4 Jahren

„interniertes" minorennes Mädchen hier wohnender Eltern in der Gemeinde B.
des gleichen Kantons. Dieser Akt der Kinderhinterziehung war bedeutend
abwechslungsreicher und mit seinen Zwischenfällen bedeutend interessanter als der
Kampf um das Kind R. Wir hatten bereits am 2t. Februar ». e. eine Eingabe
an die Annendirektion Sch. gemacht, als die ungeduldige, durch die frühern
Abweisungen verbitterte Mutter, der „es zu lange ging" und die behauptete, „sie
werde doch in ihren Rechten immer verkürzt" - 7alle Akten von uns auf tll. Juni
zurückverlangte und die Zache selber in die Hand zu nehmen sich entschloß. Sie
hat aber unseres Wissens seither nichts ausgerichtet' auch haben leider ihre
ökonomischen Verhältnisse durch den Plötzlichen Tod ihres Mannes eine nngnnstige
Verschiebung erlitten. Wir hätten ihr gern und sicher auch mit Erfolg die Rückgabe

ihres Kindes erstritten. —
Dies einige Erfahrungen aus der Armenpraris der jüngsten Vergangenheit.

Ich veröffentliche sie zu dem Zweck, damit alle, die mit solchen Fällen zu tun
bekommen, daraus etwas lernen können: Kämpfen um die Kinder und für die
Kinder! —

Fälle aus der arnienxflegerischen Praxis ^).

l. Familie, bestehend ans Eheleutcn im besten Alter und vier schulpflichtigen
.Knaben. Der Fall wird kurz nach Kriegsausbruch wegen Arbeitslosigkeit des

Familienvorstandes anhängig. Letzterer, von Beruf Schriftsetzer, hatte sich zuletzt
als Reisender auskömmlichen Verdienst beschaffen können. Zwar hieß eS von ihm,
er habe an den verschiedenen auswärtigen Wohnorten Schulden hinterlassen.
Zur Zeit des Anhängigwerdens bestund vollständige Mittellosigkeit.

Die Prüfung des Falles ergab, daß der Petent ein schwieriger Patron sein
mußte. Er stammt ans einer Familie, deren Mitglieder fast sämtliche unterstützt
werden müssen und sich als pspchopathisch veranlagt erwiesen haben. Der Vater
war Trinker, und die Mutter verbrachte ihre letzten Jahre wegen Senilität in
einer Pflegeanstalt: ihrer Lebtag war sie eine „eigene" Frau gewesen. Nach der
erhaltenen Auskunft litt unser Petent an Größenwahn. Er bildete sich sehr viel
auf sein Können ein und spielte gern den großen Herrn. Seine freie Zeit, ja
oft einen Teil der Geschäftszeit, verbrachte er im Wirtshans. Die geringste
Bemerkung der Prinzipale ließ ihn aufmucken, auch den gerechten Tadel wies er
schroff zurück. Den Gläubigern versprach er stets das Blaue vom Himmel herunter,

selbst den Hausmeister wußte er so immer hinzuhalten. Mit der braven und
tüchtigen Frau war er denkbar unfreundlich. Er hinterging sie, wo er nur konnte:
verkaufte ihre Schmucksachen usw. Für die Knaben halte er wenig übrig, das
größte Interesse brachte er noch dem versorgten schwachsinnigen Knaben entgegen,
der dann in der Folge starb.

Es war nun zuerst durch Reichung der nötigen Hülse dem Mangel zu steuern.
Das ist eine leichte Zache. Schwerer gestaltete, sich dann schon die. Behandlung des
Mannes. Daß sein Benehmen nicht dasjenige eines normalen Menschen sein
konnte, mußte man sich ohne, weiteres sagen, ihn aber schlechtweg als geisteskrank
zu bezeichnen, ging auch nicht an. Wir reihten ihn ein in die Kategorie, der Psychopathen

und behandelten ihn nach dem bei solchen einzig richtigen Grundsatz: dem

ch Es ist hin und wieder gerügt worden, daß unser Blatt dem praktischen Arinenpfleger zn
wenig biete. Durch die Publikation ron Armenfällen ans der Praxis möchten wir versuchen, diesem
Mangel abzuhelfen, und bitten die Armenpflegen zn Stadt und Land um Mitteilung solcher
bereits erledigter oder auch — wegen besonderer Schwierigkeiten — der Erledigung harrenden Fälle
und um Meinungsäußerungen darüber aus dem Leserkreis. Die Redaktion.
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